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Nr. 1 Öffentliche Sitzung  
des Marktgemeinderates

Am Dienstag, 02. 11. 2021 findet 
um 19.30 Uhr eine öffentliche Sit-
zung des Marktgemeinderates im 
Rathaus „großer Saal“ statt.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Rechnungsprüfungsbericht ört-

liche Rechnungsprüfung Jahres-
rechnung 2019  
hier: Feststellung des Ergebnisses 
und Entlastung – öffentlicher Teil

3. Vorlage Jahresrechnung 2020
4. Zwischenbericht des Kämmerers 

zum Haushalt 2021
5. Beschluss über weitere Vorgehens-

weise bezügl. über-/bzw. außer-
planmäßiger Ausgaben 

6. Niederschlagswassergebühr  
hier: Zisternen

7. Nachträglich Eingegangenes, Be-
kanntgaben und Anfragen

Eine nichtöffentliche Sitzung  
schließt sich an.

Hinweis für Besucher der öf-
fentlichen Sitzung:  
Besucher können an der Markt-
gemeinderatssitzung teilnehmen, 
wenn sie vollständig geimpft bzw. 
genesen sind oder vorher einen 
Selbst- oder Schnelltest durchge-
führt haben, der nicht älter als 24 
Stunden alt ist und ein negatives Er-
gebnis gebracht hat. Vor Ort können 
keine Tests durchgeführt werden.   
Zur Einhaltung der entspre-
chenden Abstands- und Hygiene-
vorschriften kann es zudem mög-
lich sein, dass die Besucherzahl bei 
Bedarf eingeschränkt werden muss. 
Der Einlass erfolgt dann nach der 
Reihenfolge des Erscheinens. Um 
Einhaltung der Abstands- und Hy-
gieneregeln wird gebeten und den-

ken Sie bitte auch an Ihren Mund-
schutz. 

Nr. 2  Fundgegenstände
Alle Fundgegenstände können 

in der Gemeindeverwaltung wäh-
rend der Öffnungszeiten im Rathaus, 
Zimmer Nr. 2, abgeholt werden.

  
Aktuell: Fahrradhelm für Kinder; 
Farbe blau (Kinderspielplatz Gun-
zenheim)

Nr. 3 Recyclinghof Kaisheim
Der Recyclinghof Kaisheim ist je-

den 1. und 3. Samstag jeweils von 
13.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 

auch Bauschutt angenommen. Nä-
here Information erhalten Sie auch 
unter www.awv-nordschwaben.de

Um Beachtung der Abstands- und 
Hygieneregeln wird gebeten.

nächster Termin: 06. 11. 2021

Nr. 4 Grünsammelplatz 
Gunzenheim 

Der Grünsammelplatz in Gunzen-
heim ist jeden 1. und 3. Samstag 
von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.

 
Es dürfen nur holzige Gartenab-

fälle, d.h. Baum- und Astschnitt an-
geliefert werden. 

nächster Termin: 06. 11. 2021

Nr. 5 Gemeindebücherei 
Kaisheim geschlossen

Die Bücherei bleibt wäh-
rend der Herbstferien (02. 11. bis 
05. 11. 2021) geschlossen.

Nr. 6 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

i.V. 
Markus Harsch 

2. Bürgermeister
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Nr. 1 Krankheitsvertretung
Der Erste Bürgermeister Günther 

Pfefferer befindet sich bis minde-
stens 02. 11. 2021 im Krankenstand.  
Während seinem Krankenstand wird 
er von der 2. Bürgermeisterin, Frau 
Anita Ferber, vertreten.

Die Dienstzeiten der 2. Bürger-
meisterin sind:  
Mo. bis Fr. von 08:00 bis 10:00 Uhr

In dringenden Fällen können Ter-
mine, die außerhalb dieser Zeit lie-
gen, unter folgender Tel.-Nr. verein-
bart werden:  
Mobil: 01 70 - 8 39 58 83  
Stadt/Vorz.: 0 90 91 - 90 91 12

Nr. 2  Bürgerversammlungen 
in Monheim und seinen 
Stadtteilen

An folgenden Terminen finden die 
Bürgerversammlungen statt:  
Mi., 03. 11. 2021, 19:30 Uhr,  
Liederberg – Schafstadel, Liederberg

Tagesordnung: 
Informationen Bürgermeister  
Stadtteilbezogene Informationen  
Fragen und Anregungen der Bürger

Die Bürgerversammlung im 
Stadtteil Wittesheim am Fr., 
29. 10. 2021 entfällt und wird ver-

schoben auf:  
Fr., 12. 11. 2021, 19:30Uhr,  
Wittesheim – GH Pfefferer, Wittes-
heim 

Tagesordnung:  
Informationen Bürgermeister  
Stadtteilbezogene Informationen  
Fragen und Anregungen der Bürger

Es gelten die zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung gültigen Schutz- und 
Hygienevorschriften zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie, insbe-
sondere die Regelung der jeweiligen 
Bayerischen Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung.  
Für die Teilnahme gilt die 3G-Re-
gel. Nachweise sind in digitaler 
oder schriftlicher Form zu er-
bringen. Selbsttests vor Ort sind 
nicht möglich!

An alle Bürgerinnen und Bürger 
ergeht freundliche Einladung.

Nr. 3 Fälligkeit der Realsteuern
Am 15. November 2021 werden 

zur Zahlung fällig:
a) die Gewerbesteuer (Vorauszah-

lung) für die Zeit vom 01. 10. – 
31. 12. 2021

b) die Grundsteuer (bei vierteljähr-
licher Zahlungsweise) für die Zeit 
vom 01. 10. – 31. 12. 2021.

Sofern keine Abbuchungsermächti-
gung vorliegt, bitten wir diese Steu-
ern bis spätestens 15. 11. 2021 zur 
Einzahlung zu bringen. Nach diesem 
Zeitpunkt sind wir leider gezwun-
gen, die fälligen Beträge einschließ-
lich Mahngebühren und Säumniszu-
schlägen zu erheben.

Nr. 4 Erdaushubdeponie  
in Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 
vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 01 51 / 12 99 30 33 
von Montag bis Freitag geöffnet.  
Anmeldungen am Vortag!  

Kleinmengen werden nur noch ent-
gegen genommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 5 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist bis November am Frei-
tag von 14:00 bis 17:00 Uhr und am 
Samstag von 9:00 bis 13:00 Uhr ge-
öffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.  
Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

i.V. Ferber 
2. Bürgermeisterin

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)   VERWALTUNGS- 
GEMEINSCHAFT  
MONHEIM 

Nr. 1 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Nr. 2 Fälligkeit der Realsteuern
Am 15. November 2021 werden 

zur Zahlung fällig:
a)  die Gewerbesteuer (Vorauszah-

lung) für die Zeit vom 01. 10. – 
31. 12. 2021

b)  die Grundsteuer (bei vierteljähr-
licher Zahlungsweise) für die Zeit 

vom 01. 10. – 31. 12. 2021.
Sofern keine Abbuchungsermächti-
gung vorliegt, bitten wir diese Steu-
ern bis spätestens 15. 11. 2021 zur 
Einzahlung zu bringen. Nach diesem 
Zeitpunkt sind wir leider gezwun-
gen, die fälligen Beträge einschließ-
lich Mahngebühren und Säumniszu-
schlägen zu erheben.

i.V. Ferber 
2. Bürgermeisterin

B) GEMEINDE DAITING 

Nr. 1 Sitzung des  
Gemeinderates Daiting

Am Mittwoch, 3. November 
2021, 19.30 Uhr findet in der Ge-
meindekanzlei die Sitzung des Ge-
meinderates Daiting statt.

TAGESORDNUNG
1. Beschlussfassung über ein Gut-

achten zur den Starkregenereig-
nissen im Gemeindegebiet Dai-
ting

2. Beschaffung eines neuen Kom-
munalfahrzeuges

3. Vergabe der Umzäunung an der 
Kläranlage in Natterholz

4. Vergabe eines Hochwassergutach-
tens im Ortsgebiet von Daiting

5. Beschlussfassung zu den einge-
gangenen Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange so-
wie der Auslegung nach § 3 Abs. 
2 BauGB und Satzungsbeschluss 
zur 2. Änderung der Einbezugs-
satzung „Unterbuch Nord“

6. Bekanntgaben 
anschließend nichtöffentliche 
Sitzung

Roland Wildfeuer 
Erster Bürgermeister

Nr. 2 Bekanntmachung einer 
Einziehungsverfügung

Die Gemeinde Daiting als Stra-

ßenbaubehörde erlässt folgende Ein-
ziehungsverfügung:

1. Straßenbeschreibung
öffentlicher Feldweg „Natterholzer 
Weg“, Fl.-Nr. 64, Gemarkung Nat-
terholz

2. Verfügung
Der unter 1. bezeichnete Weg (ein-
getragen unter der lfd. Nr. 184 im 
Bestandsverzeichnis der Gemein-
de Daiting für öffentliche Feld- und 
Waldwege) wird mit einer Teilfläche 
von 98 m ab der Einmündung des 
Weges Fl.-Nr. 93 (bei Nordostseite 
von Fl.-Nr. 2) bis zur Einmündung 
des Weges Fl.-Nr. 55/2 (bei Nord-
westseite von Fl.-Nr. 1) eingezogen. 

3. Wirksamwerden
Maßgebend für die Einziehung sind 
die einschlägigen Artikel des Bayer. 
Straßen- und Wegegesetzes sowie der 
Beschluss des Gemeinderates vom 
12. 07. 2021. Die Verfügung hier-
zu kann während der üblichen Be-
suchszeiten in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim, Marktplatz 23, 86653 Mon-
heim, Zimmer-Nr. 107 und in der 
Gemeindekanzlei in Daiting vom 28. 
Oktober bis 13. Dezember 2021 
eingesehen werden. Während der 
Auslegungsfrist können begründe-
te Einwendungen erhoben werden. 
Nach dieser Auslegungsfrist wird die 
vorgenannte Verfügung unanfecht-
bar.

4. Begründung
Die Einziehung gemäß Art. 8 Abs. 1 
BayStrWG erfolgt, da die Teilfläche 
des o. g. Weges bisher für die angren-
zenden Grundstücke keine Erschlie-
ßungsfunktion hatte und für die 
beabsichtigte Ausweisung von Wohn-
bauflächen überplant werden soll.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Einziehung kann Klage 
erhoben werden. Die Klage ist inner-

halb eines Monats nach Bekanntgabe 
bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in Augsburg, Postfachanschrift: 
Postfach 11 23 24, 86048 Augs-
burg, Hausanschrift: Kornhausgasse 
4, 86152 Augsburg, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts zu erheben. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (Gemein-
de Daiting) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, die angefochtene Einzie-
hung soll in Urschrift oder Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 

Eine elektronische Klageerhebung 
nach Maßgabe des § 55 a VwGO ist 
zulässig. Hierfür gelten die der Inter-
netpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen
Hinweise zur Rechtsbehelfsbe-
lehrung:
– Durch das Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wur-
de das Widerspruchsverfahren im 
Bereich des Straßen- und Wege-
rechtes abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen.

– Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen!

– Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungs-
gericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten.

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister
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Gemeinsame 
Bekanntmachungen
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Nr. 1 Vorbefragung zur 
Gebäude- und Wohnungs-
zählung des Zensus 2022: 
Erinnerungsversand 
startet in Bayern

Rückmeldung über Papierfrage-
bogen oder ressourcenschonend on-
line möglich. Ausfüllen dauert nur 
wenige Minuten.

Das Landesamt für Statistik 
versendet diese Woche Erinne-
rungsschreiben für die Vorbe-
fragung zur Gebäude- und Woh-
nungszählung des Zensus 2022. 
Darin werden Eigentümerinnen 
und Eigentümer von Gebäuden 
mit Wohnraum bzw. Wohnungen, 
die bis einschließlich 17. Okto-
ber 2021 noch nicht gemeldet ha-
ben, um Rückmeldung gebeten. 
Die Beantwortung kann flexibel 
entweder mit dem beigelegten 
Papierfragebogen erfolgen oder 
ressourcenschonend online über 
https://idev.bayern.de. Wichtig 
hierbei: Es besteht eine gesetz-
lich verankerte Auskunftspflicht.

Im September 2021 startete in 
Bayern die Vorbefragung zur Gebäu-
de- und Wohnungszählung. Mithilfe 
dieser kurzen Abfrage wird ermittelt, 
ob die vorliegenden Verwaltungs-
daten über (Mit-)Eigentümer und 

Gebäude aktuell und von guter Qua-
lität sind. Bürgerinnen und Bürger, 
die bis einschließlich 17. Oktober 
2021 noch nicht an der Befragung 
teilgenommen haben, werden mit 
dem Erinnerungsschreiben gebeten, 
über den Online-Fragebogen oder 
den bereitgestellten Papierfragebo-
gen zu melden.
Vorbefragung unterstützt Daten-
aktualität und dient der Quali-

tätssicherung
Die Vorbefragung ist ein wich-

tiger erster Meilenstein für den ef-
fizienten Ablauf der Gebäude- und 
Wohnungszählung, kurz „GWZ“, 
im Rahmen des Zensus 2022. Die 
Eigentümer- und Gebäudedaten, 
die als Basis für die jetzige Vorbe-
fragung und die spätere GWZ im 
Jahr 2022 dienen, stammen aus ver-
schiedenen Quellen, zum Beispiel 
von Vermessungsbehörden und 
Grundsteuerstellen. Diese Daten 

weisen teilweise sehr unterschied-
liche Strukturen auf, die es zu ver-
einheitlichen gilt. Außerdem bil-
den die Daten jeweils nur den Stand 
zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ab. Ereignisse, wie spätere Wohn-
ort- oder Eigentümerwechsel, sind 
möglicherweise noch nicht enthal-
ten und sollen mithilfe der Vorbefra-
gung ermittelt werden. Anders als 
bei der GWZ im Mai 2022 werden 
bei der Vorbefragung nicht alle, son-
dern mit einer Million nur etwa ein 
Viertel aller Auskunftspflichtigen 
befragt. Die Entscheidung über de-
ren Auswahl hängt von der Struktur 
und der Aktualität der vorliegenden 
Daten ab. Für die Befragten besteht 
eine Auskunftspflicht, die nach § 6 
Absatz 1 Nummer 1 BstatG und 
§ 24 Absatz 1 ZensG 2022 in Ver-
bindung mit § 15 BStatG gesetzlich 
festgelegt ist.

Auskunftspflicht papiergebun-
den oder ressourcenschonend 

online erledigen

Um eine Teilnahme an der Vor-
befragung auch für die Personen 
möglich zu machen, die online 
nicht melden können, liegt dem 
Erinnerungsschreiben ein Papier-
fragebogen bei. Maximal elf Fra-
gen sind zu beantworten. Natürlich 
ist die Meldung mit den mitgelie-
ferten Zugangsdaten auch weiter-
hin online möglich. Bislang ha-
ben in Bayern über 70 Prozent der 
Auskunftspflichtigen online gemel-
det. Daher werden diese Woche 
nur 270 000 Erinnerungsschreiben 
mit beigelegtem Papierfragebogen 
und vorfrankiertem Rücksendeum-
schlag versandt. Andere Formen 
der Kontaktaufnahme wie etwa Be-
fragungen durch Erhebungsbeauf-
tragte an der Haustür finden nach 
wie vor nicht statt.

Der Zensus 2022: Wichtige  
Bestandsaufnahme für  
Gesellschaft und Staat

Mit dem Zensus wird ermittelt, 
wie viele Menschen in Deutschland 
leben, wie sie wohnen und arbeiten. 
Viele Entscheidungen in Bund, Län-
dern und Gemeinden beruhen auf 
Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. 
Um verlässliche Basiszahlen für Pla-
nungen zu haben, ist eine regelmä-
ßige Bestandsaufnahme notwendig. 
In erster Linie werden hierfür Daten 
aus Verwaltungsregistern genutzt. In 
Deutschland ist der Zensus eine re-
gistergestützte Bevölkerungszäh-
lung, die durch eine Stichprobe er-
gänzt und mit einer Gebäude- und 
Wohnungszählung kombiniert wird.

Weitere Informationen zum Zen-
sus 2022 in Bayern finden Sie unter 
www.statistik.bayern.de/zensus2022


